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Was ist versichert vnd wo,s nicht? Ein Leitfaden.

Verband Wohneigentu m Norddre in-West{alen e. V.

Rech tsschuta/ersicherung für Mitglieder

Mirglieder im Verbond Wohneigentum
Nordrhein-Westfolen e. V. sind outomotisch

über die ERC'O (DAS) rechtsschulzversichert,

und zwor mil einer Rechtsschutzversicherung

für Eigenttimer von Höusern, Wohnungen

und Grundstäcken.

WER UND WAS IST VERSICHERT?

Zum Kreis der rechtsschutzversicherten

Obiekte gehört:

F' Dos Einfomilienhous,

gegebenenfolls mit Einliegerwohnung,

einschließlich des dozugehörigen Grund-

stücks.

Eine selbstgenulzle Eigentumswohnung

im Mehrfomilienhous,

mit moximol fünf Wohne;nheiten, soweit

die Eigentümergemeinschoft höchstens

fünf Wohnungseigentümer umfosst und

kein gewerblicher Verwolter bestellt ist.

ts Ein selbstgenufzfes Mehrfqmilienhous,
mit moximol fünl Wohneinheiten.

:" Ein Wochenendhous,

ein Ferienhous/eine Ferienwohnung.

., Ein unbeboutes Grundstück

Auch iedes Ein-/Mehrfomilienhous mit moxi-

mol fünf Wohneinheiien, dos der Eigentümer

n!cht selbst bewohnt, ist versichert, sofern

hierfür ieweils eine weitere Mitgliedschoft

besfeht. Ebenso ein Wochenendhous oder

ein Ferienhous/eine Ferienwohnung oder ein

unbeboutes Grundstück. Nicht versichert ist

in diesem Foll ollerdings eine nicht selbst

bewohnte Eigentumswohnung. Die Vorous-

selzung dofür ist, doss für lede Wohneinheit

eine sepcrrote Mitgliedschoft besteht.

Dos Vermieter-/Verpöchterrisiko ist nicht ver-

sichert. Auch gesonderte Flurstücke {2. B.

Wegeporzellen, Gorogenhöfe und Privot-

stroßen), die iMit-)Eigentum des Milgl:eds

sind, ober nicht zum versicherten Grundstück

gehören, sind ousgeschlossen. Bei einer

Eigenlumsonioge im Sinne des Wohnungs-

eigentumsgeselzes (WEG) mit moximol

fünf Wohneinheiten ist nur dos Sondereigen-

ium, nichi ober die Eigenlümergemeinschoft

versicherf. Gorogen und Stellplöize, die sich

unmiitelbor ouf dem versicherlen Grundstück

befinden, sind mitversichert.

WA§ SIND DINGTICHE RECHTE?

Wie es im ,,Juristendeutsch" helßt, ist die

oußergerichtliche und gerichtliche Vertretung

rechtlicher lnteressen ous dinglichen Rechten

versichert. Zu den gerichtlichen Instonzen

gehören dos Amts-, Lond- und Cberlondes-
gericht"

Unter einem dinglichen Recht im Sinne des

Bürgerlichen Gesetzbuches {BGB) versteht

mon dos gegenüber iedermonn wirkende

Rechi einer Person zur unmittelboren Herr-

schoft über eine Soche. Es hondelt sich um

sogenonnie obsolute Rechte, die sich ouf

bewegliche Sochen und Grundstücke ersire-

cken. Zur Verteidigung dieses Rechts hot der
lnhober einen Herousgobe-, Abwehr-, oder

Unierlossungsonspruch. Unter diesen Schutz-

bereich follen:

o) Besifz: Unter dem Begriff Besitz versleht

mon im iuristischen Sinne die totsrjchliche

Henschoft über eine Soche, olso dos totsöch-

l;che Ver{ügen" Dobei isl es unerheblich, ob

d;e Soche im Eigentum steht oder vermietet

ist. Beispiele sind die Behinderung der Zufohrt
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zu einem zum Hous gehörenden Stellplotz

oder dos Zuporken einer gemeinsomen

Grundstücksouffohrt (2. B. bei Reihenhöusern].

b) Dienstborkeiten (Grund- und persönliche

Diensiborkeiti: Die Grunddienstborkeit ist dos

Recht, ein fremdes Grundstück rechtmößig

zu benutzen oder dos Nutzungsrecht des

Eigentümers einzuschrönken. Höufige Streit-

fölle sind dos Nutzen von Wegerechten,
Leitungsrechle über Nochbors Grundstück

{Abwosser- oder Skomleitungen) sowie um-

föngliche Nießbrouchrechte. Dos unerloubte

Betreten des Grundstücks föllt nicht dorunter.

c) Eigentum: Hierbei hondelt es sich um dos

Recht, mit einer Soche im Rohmen der Ge-

selze noch Belieben zu verfohren. Rechtmö-

ßige Einschrönkungen des Rechts können nur

oufgrund von Gesetzen zum Wohle der
Allgemeinheit erfolgen. Typische Fölle sind

selbst gepflonzte Böume, die unter die Boum-

schutzsotzung der Kommune follen und nicht

mehr beschnitten werden dü#en oder Bou-

genehmigungen mit Auflogen.

d) Erübourecht Dos Erbbourecht ist dos Recht,

in der Regel gegen Zohlung eines regelmö-

ßigen sogenonnien Erbbouzinses, ouf einem

Grundstück ein Bouwerk zu errichten oder

zu unterhohen - meist über einen Zeilroum

von 99 Johren. Beispiele hierfür sind oft
Streitigkeiten über Erbbouzinserhöhungen.

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichfen: Hier
bezieht sich der Rechtsschutz nur ouf die
Fölle, die sich bereits im Stodium einer ge-

richtlichen Auseinondersetzung vor deut-

schen Finonz- und Verwoltungsgerichlen

befinden, nicht iedoch im oußergerichtli-

chen Bereich. Der Rechtschutz erskeckl sich

ouf Abgoben. Dies bedeutet ouf Sleuern,

einschließlich Beiköge und Gebühren {2. B.

Grundsteuer), Erschließungs- und sonstige

Anliegerobgoben {2. B. Siroßenbou-
beitröge zur Verbesserung einer Stroße)

wie ouch oul loufend erhobene Gebühren

für die Grundstücksversorgung. Zu den

wichtigsten Gebühren zöhlen die Gebühren

fL;r MUllobfuhr (soweit diese durch öffentli-

ches Verirogsrecht festgesetzt ist) und für

Shoßenreinigung und Abwosser.

Die Mitgliedschoft im Verbond Wohn-
eigenfum NRW beinholtet eine Hous-
u n d G ru n d stü cks rechtschutzve rsi ch e r u n g.

schutzfoll 150 Euro und erhöht sich bei

einer nochborrechtlichen Auseinonder-

setzung ouf300 Euro. Die Rechisschutz-

versicheruno greift nur in den Föllen, in

denen der Zeitpunkt des Schodenseinkitts

3 Monole noch Beginn der Mitgliedschoft

im Verbond Wohneigentum liegt.

Bei Nochborstreitigkeiten muss vor
lnonspruchnohme der Rechtsschuizver-

sicherung zunöchst eine Güteberofu ng

voT einer vom Verbond Wohneigenlum

besiimmten Schiedsstelle durchgeführt

werden. Dies können ouch die Verirogs-

onwölte des Verbond Wohneigentum

NRW e.V. sowie der Jurist in der Ge 
I

schöftsstelle sein. I

Bei Klogen gegen obschlögige Beschei-

de über die Grunderwerbssleuer.

Aus Miet und Pochiverhöltnissen, z. B.

bei Streitigkeiten wegen Kündigung des

Mietvertrogs, Skeit über die Nebenkos-

tenobrechnung, Röumungsklogen oder

Schodensersotzonsprüchen wegen Schim-

melbildung.

Wegen Skeitigkeiten ous Vertrögen, z. B.

wegen mongelhofter Ausführungen von

Hondwerkerleistungen, wegen Schlecht-

leistungen ous privoten Versorgungsver-

kögen (Strom, Wosser, Gos), bei diversen

Schodensersotzonsprüchen.

Ausgeschlossen ist ebenfolls der Versi-

cherungsschutz für die Wohrnehmung
rechtlicher lnteressen oufgrund von
Rechtsvorschriften, die im Zusommenhong

mit der Wiederherstellung der deutschen

Einheii erlossen wurden.

Hinweis: Für die Punkte e, f und g konn Ver-

sicherungsschulz über eine privote Rechls-

schutzversicherung in Anspruch genommen

werden, wenn kein Zusommenhong mit der
Plonung, Err,chtung oder Finonzierung eines

Geböudes oder Geböudeteils besteht.

Kein Versicherungsschutz besteht für die e)

Wohrnehmung rechtlicher lnieressen in den

folgenden Föllen: f)

o) Wegen der Plonung, Errichtung oder
Finonzierung eines Geböudes oder Ge-

böudeteiles, dos sich im Eigentum oder
Besitz des Versicherten befindet oder dos

dieser zu erwerben beobsichtigt. Zum

Beispiel beim Streit um eine Bougenehmi-

gung, Versogung einer beonkogten Grund-

schuld oder über die Art und Weise der

Bebouung eines Grundstücks.

b) Zur Abwehr von Schodensersofzonsprü-

chen, do dies die Aufgobe der Hoftpflicht-

versicherung ist - beispielsweise bei Zer-

siörung eines Geböudeteils durch Fremd-

einwirkung.

c) Aus dem Fomilien- und Erbrecht. Dozu

gehören Scheidungs-, Unlerholts- und

Sorgerechtsverfohren sowie Erbrechisshei-

tigkeiten.

d) ln Enteignungs-, Plonfeststellungs-, Flur-

bereinigungs- sowie im Bougesetzbuch

geregelien Angelegenheiien. Hier geht es

in erster Linie um die Abwehr eines von

der Stodt oulgestellten Bebouungsplons.

s)

h)
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WAg IST NICHT VERSICHERT?
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WAS IST NOCH WICHTIG?


